
Kassen- und Steueramt 
 

 
 

Beherbergungsteuer ab 01.01.2024 
 
 
Was ist die Beherbergungsteuer und wofür ist sie gut? 
 
Die Stadt Chemnitz erhebt ab 01.01.2024 eine Beherbergungsteuer. Sie ist, wie zum Beispiel auch 
die Hunde- und Zweitwohnungsteuer, eine örtliche Aufwandsteuer. Sie ist eine Aufwandsteuer 
deshalb, weil sie auf bestimmte Einkommensverwendungen erhoben wird und örtlich, weil sie mit 
ihrem Tatbestand an örtliche Gegebenheiten anknüpft. Mit der Beherbergungsteuer wird der Auf-
wand des Gastes für die Möglichkeit einer entgeltlichen Übernachtung in einer Beherbergungsein-
richtung im Stadtgebiet Chemnitz besteuert. 
 
Rechtsgrundlage ist die Satzung über die Erhebung einer Beherbergungsteuer in der Stadt Chem-
nitz (Beherbergungsteuersatzung) vom 22.03.2023. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte im 
Amtsblatt der Stadt Chemnitz Nr. 22 am 02.06.2023. 
 
Steuern, wie auch die Beherbergungsteuer, werden nicht für einen bestimmten Zweck erhoben, 
sondern dienen allgemein als Einnahmequelle für den städtischen Haushalt. Sie sind dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie keine Gegenleistung für konkrete Angebote der Stadt Chemnitz gegenüber 
dem Beherbergungsgast sind. 
 
Wer ist steuerpflichtig? 
 
Beherbergungsteuerpflichtig sind grundsätzlich alle Personen, die in der Stadt Chemnitz entgeltlich 
in einer Beherbergungseinrichtung übernachten, soweit nicht eine Steuerbefreiung besteht. Ob die 
Übernachtung aus dienstlichem oder privatem Anlass vorgenommen wird, ist für die Steuerpflicht 
unerheblich. 
 
Was sind Beherbergungseinrichtungen? 
 
Beherbergungseinrichtungen sind Hotels, Motels, Gasthöfe, Pensionen, Ferienunterkünfte und 
ähnliche Beherbergungsstätten (auch möblierte Wohnräume die zur kurzfristigen Vermietung an-
geboten werden) sowie Campingplätze. Wohnmobilstandplätze sind Beherbergungseinrichtungen, 
sofern besondere Sanitärräume angeboten werden. 
 
Wie hoch ist die Beherbergungsteuer und wo muss sie entrichtet werden? 
 
Die Beherbergungsteuer beträgt fünf Prozent vom Übernachtungspreis einschließlich Umsatz-
steuer und ist in der Regel bei Abreise in der Beherbergungseinrichtung zu entrichten. 
 

 Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass der Betreiber Ihrer Unterkunft verpflichtet ist, von Ihnen die Beherber-
gungsteuer einzuziehen. Sollten Sie sich durch Ihren Gastgeber zu Unrecht belastet fühlen, entrichten Sie bitte 
trotzdem zunächst die Steuer und machen Sie Erstattungsansprüche gegenüber dem Kassen- und Steueramt der 
Stadt Chemnitz im Nachhinein geltend. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite oder auf  
www.Chemnitz.de.  

 

Wie wird die Beherbergungsteuer berechnet? 
 
Bemessungsgrundlage sind die jeweils für die einzelnen Übernachtungen der Beherbergung des 
Gastes geschuldeten Entgelte einschließlich der gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer. Nehmen 
mehrere Personen eine Leistung gemeinsam in Anspruch, ist das für die Leistung geschuldete 
Entgelt diesen Personen anteilig zuzuordnen. 
Beispiel: Ein Ehepaar mit Baby (Alter 1 Jahr) und Hund buchen ein Doppelzimmer für eine Nacht 
zum Preis in Höhe von 100,00 Euro. Der Gesamtpreis inklusive Zustellbett und Aufpreis für den 
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Hund beträgt 130,00 Euro. Der anteilige Übernachtungspreis pro Person beträgt 43,33 Euro 
(130,00 Euro: 3 Personen; der Hund wird nicht als Person hinzugerechnet). Die Beherbergungs-
teuer pro Person beträgt 2,16 Euro (43,33 Euro x 5% = 2,1665 Euro = abgerundet auf volle Euro-
Cent 2,16 Euro). Das Ehepaar muss für eine Nacht eine Beherbergungsteuer in Höhe von 4,32 
Euro entrichten (2,16 Euro x 2 Personen, das Baby ist steuerbefreit). 
 
Wer ist von der Zahlung der Beherbergungsteuer befreit? 
 
 Minderjährige 
  

 
Personen, die zum Zwecke der berufsvorbereitenden Ausbildung oder des Studiums in Chemnitz übernachten 
müssen 

  
 

Personen, welche zum Zweck einer zwingend notwendigen medizinischen Behandlung in Chemnitz übernach-
ten müssen sowie deren Begleitperson, wenn dies aus medizinischen Gründen erforderlich ist 

  
 

Personen mit einem in einem entsprechenden Ausweis angegebenen Grad der Behinderung von 80 oder mehr 
sowie deren Begleitperson, wenn dies entsprechend im Ausweis mit einem Merkzeichen „B“ angegeben ist 

  
 

Personen, die unter der Anschrift der Beherbergungseinrichtung mit alleiniger Wohnung (Haupt- oder Neben-
wohnung) nach dem Bundesmeldegesetz gemeldet sind 

 

 

 Voraussetzungen für die Befreiung der Beherbergungsteuer sind, sofern sie nicht offensichtlich vorliegen, durch 
die Vorlage eines geeigneten Nachweises in der Beherbergungseinrichtung zu bestätigen. 

 
 Eine Steuerbefreiung aus Gründen einer zwingend notwendigen medizinischen Behandlung in Chemnitz kann nur 

im Wege einer Rückerstattung von gezahlter Beherbergungsteuer und unter entsprechender Nachweisführung 
(Rechnungskopie Beherbergungseinrichtung, ärztliche Bescheinigung) erlangt werden. Die Beherbergungsteuer 
ist zunächst in der Beherbergungseinrichtung zu entrichten. Eine Rückerstattung kann im Nachgang beim Kas-
sen- und Steueramt der Stadt Chemnitz beantragt werden. 

 
 Der Betreiber Ihrer Unterkunft ist aus Nachweisgründen verpflichtet, von steuerbefreiten Gästen folgende Daten 

auf einem Meldeschein zu vermerken: Name, Wohnanschrift, Geburtsdatum, Datum der An- und Abreise und 
Grund der Steuerbefreiung. Der Meldeschein ist vom Gast bzw. dessen gesetzlichem Vertreter zu unterschrei-
ben. 

 
Wo erhalte ich mehr Informationen zur Beherbergungsteuer? 
 
Schauen Sie gern auf unsere Internetseite www.Chemnitz.de. Im Steuerbereich des Dienstleis-
tungsportals stehen Ihnen beispielsweise der Antrag zur Rückerstattung von Beherbergungsteuer, 
verschiedene Musterformulare zur Nachweisführung einer Steuerbefreiung sowie eine Zusammen-
stellung von „Fragen und Antworten zur Beherbergungsteuer“ zur Verfügung. 
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↗ Kontakt 
 
Stadt Chemnitz 
Kassen- und Steueramt 
Bahnhofstraße 53 / BVZ Moritzhof 
09111 Chemnitz 
 
Telefon: 0371 488-2242 / -2167 und -2168 
Fax:  0371 488-2299 
E-Mail: beherbergungsteuer@stadt-chemnitz.de 
 
↗ Erreichbarkeit 
 
Bus und Straßenbahn 
Haltestelle: Zentralhaltestelle 


